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Abréviations

SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
BSV Bundesamt für Sozialversicherungen
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
EL Ergänzungsleistungen
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
SAV Schweizerischer Arbeitgeberverband

CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des
Etats

OFAS Office fédéral des assurances sociales
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
PC Prestations complémentaires
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
USS Union syndicale suisse
USAM Union suisse des arts et métiers
UPS Union Patronale Suisse
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Chronique générale

Politique sociale

Assurances sociales

Prestations complémentaires (PC)

In der Herbstsession 2015 gelangte eine Standesinitiative des Kantons Tessin in den
Ständerat. Der Vorstoss wollte die Beiträge an die Krankenversicherung für
Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen neu regeln. Gemäss der seit
Anfang 2014 geltenden Rechtslage, welche sich auf das Bundesegesetz über die
Ergänzungsleistungen stützt, muss EL-Bezügerinnen und -Bezüger eine an einer
Pauschalprämie ausgerichtete Prämienverbilligung gewährt werden, auch wenn die
Pauschalprämie über der tatsächlich bezahlten effektiven KVG-Prämie liegt. Dies wollte
der Kanton Tessin ändern: Die Pauschalprämie sollte nur noch als
Berechnungsgrundlage dienen, wenn sie tiefer ist als die effektive Prämie, ansonsten
sollte die effektive Prämie berücksichtigt werden. Ziel dabei ist es, die Versicherten
zum Wechsel zu einer günstigen Kasse und einem kostensparenden
Versicherungsmodell zu motivieren, wodurch sich der Kanton Einsparungen von jährlich
CHF 3 Mio. ausrechnete. Zudem soll der Prämienbeitrag nicht mehr an die
Versicherten, sondern direkt an die Krankenkasse ausbezahlt werden. Die SGK-SR
empfahl, dem Anliegen keine Folge zu geben. Bereits hätten viele Kantone beschlossen,
die Prämienverbilligung direkt an die Krankenversicherer auszuzahlen. Das zweite
Anliegen sei mit Sicherheit berechtigt, so die Kommissionssprecherin, jedoch sei es
sinnvoller, dieses im Rahmen der laufenden Reform der Ergänzungsleistungen
aufzunehmen. Das Ratsplenum folgte dem Antrag seiner Kommission stillschweigend. 1

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 08.09.2015
FLAVIA CARONI

In der Herbstsession entschied der Nationalrat als Zweitrat über eine Standesinitiative
des Kantons Tessin für die Neuregelung der KVG-Beiträge für Bezügerinnen und
Bezüger von Ergänzungsleistungen. Die vorberatende Kommission beantragte, dem
Vorstoss keine Folge zu geben, und das Ratsplenum folgte dem stillschweigend. 2

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 14.09.2016
FLAVIA CARONI

Prévoyance professionnelle

Der Bundesrat beabsichtigte im September 2018, die seit 2012 existierende Verordnung
über die Anlagestiftungen (ASV) zu ändern. Unter anderem wollte er die Stellung der
Anlegerversammlung stärken und diese für die Wahl des Stiftungsrates zuständig
machen, das bereits bestehende Verbot der Nachschusspflicht – also die Pflicht, bei
Verlusten weiteres, über das bereits einbezahlte Kapital hinausgehendes Geld
einzuschiessen – ausdrücklich festschreiben und nichtkotierte Sacheinlagen,
fokussierte Strategien sowie gemischte Anlagegruppen mit höherem Anteil Aktien oder
alternativer Anlagen ermöglichen. 
Dazu führte das BSV zwischen September und Dezember 2018 eine Vernehmlassung
durch, an der sich 19 Kantone, die SVP, drei Dachverbände der Wirtschaft (SGB, SAV,
SGV) und 17 weitere Organisationen und Durchführungsstellen beteiligten. Gemäss
Vernehmlassungsbericht des BSV wurde die Vorlage allgemein positiv aufgenommen,
unter anderem zeigten sich die Kantone mehrheitlich zufrieden damit. Folglich
entschied der Bundesrat im Juni 2019, die Änderungen auf den 1. August 2019 in Kraft
zu setzen. 3

ORDONNANCE / ARRÊTÉ FÉDÉRAL SIMPLE
DATE: 21.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

1) AB SR, 2015, S. 742 f.
2) AB NR, 2016, S. 1352
3) Erläuternder Bericht vom 14.9.18; Medienmitteilung BSV vom 21.6.19; Vernehmlassungbericht vom 21.6.19
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